
Übungsleiter in Sportvereinen 
Versicherungsrechtliche Beurteilung 

 

Die Beurteilung, ob ein Übungsleiter seine Tätigkeit als Selbständiger oder in einem Beschäftigungsverhältnis 
ausübt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. 
 
Kriterien für eine selbständige Tätigkeit sind: 

� Durchführung des Trainings in eigener Verantwortung; der Übungsleiter legt Dauer, Lage und Inhalte des 
Trainings selbst fest und stimmt sich wegen der Nutzung der Sportanlagen selbst mit anderen Beauftragten 
des Vereins ab. 

� der zeitliche Aufwand und die Höhe der Vergütung; je geringer der zeitliche Aufwand des Übungsleiters und 
je geringer seine Vergütung ist, desto mehr spricht für seine Selbständigkeit. 

 
Je größer dagegen der zeitliche Aufwand und je höher die Vergütung des Übungsleiters ist, desto mehr spricht für 
eine Eingliederung in den Verein und damit für eine abhängige Beschäftigung. Anhaltspunkte für die Annahme 
eines Beschäftigungsverhältnisses sind auch vertraglich mit dem Verein vereinbarte Ansprüche auf durchgehende 
Bezahlung bei Urlaub oder Krankheit sowie Ansprüche auf Weihnachtsgeld oder vergleichbare Leistungen. 
 
Entscheidend für die versicherungsrechtliche Beurteilung ist in jedem Falle eine Gesamtwürdigung aller im 
konkreten Einzelfall vorliegenden Umstände. 
 
Sofern abhängig beschäftigte Übungsleiter nur Einnahmen bis 2.100,- EUR jährlich beziehungsweise 175,- EUR 
monatlich erzielen, sind diese nach § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei. Insoweit liegt kein beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt vor mit der Folge, dass Versicherungspflicht nicht zum Tragen kommt (vergleiche § 14 Abs. 1 Satz 3 
SGB IV). Wird der steuerfreie Betrag (monatlich 175,- EUR) überschritten, ist zu prüfen, ob die Beschäftigung 
geringfügig entlohnt ist. Dies ist ab 1.4.2003 der Fall, wenn das Entgelt einschließlich der steuerfreien Einnahmen 
575,- EUR monatlich nicht übersteigt; in diesen Fällen fallen gegebenenfalls Pauschalbeiträge zur 
Krankenversicherung (sofern der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist) und zur 
Rentenversicherung an. Wird eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung ausgeübt, entsteht 
Versicherungspflicht auf Grund der Additionsregelung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV in der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung, wenn neben der Beschäftigung als Übungsleiter noch eine weitere, zu einem früheren 
Zeitpunkt aufgenommene, geringfügige Beschäftigung ausgeübt wird. 
 
Selbständig tätige Übungsleiter unterliegen grundsätzlich der Rentenversicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 1 
SGB VI, sofern sie im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer beschäftigen und mehr als geringfügig tätig sind, das heißt das monatliche Arbeitseinkommen aus 
der Übungsleitertätigkeit 400,- EUR (325,- EUR bis 31.3.2003) übersteigt. Auch hier ist bei der Ermittlung des 
Arbeitseinkommens § 3 Nr. 26 EStG zu berücksichtigen, das heißt Einnahmen bis 2.100,- EUR jährlich 
beziehungsweise 175,- EUR monatlich sind steuer- und beitragsfrei. Besteht Rentenversicherungspflicht als 
Selbständiger nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI, so ist der Selbständige verpflichtet, sich beim zuständigen 
Rentenversicherungsträger innerhalb von 3 Monaten nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit zu melden (§ 
190a SGB VI). 
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